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Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 3. Juli 1989, mit der 
das europAische Patent Nr. 91 031 aufgrund des 
Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden 1st. 
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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 25. März 1983 unter Inanspruchnahme einer 

Priorität vom 2. April 1982 (GebrauchsmusteranmeldUflg DE-

8 209 432 U) eingereichte europäische Patentanmeldung 

Nr. 83 102 967.3 wurde das europäische Patent Nr. 91 031 

erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 

13. Mai 1987 bekanntgeinacht. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdegegnerin am 

10. Februar 1988 Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent zu widerrufen, da dessen Gegenstand nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhte. Zum Stand der Technik 

wurde unter anderem die folgende Druckschrift genannt: 

Nettopreisliste Nr. 1/81 der Firma APSA Elektrotechnische 

Fabrik. 

Ein Muster eines Euro-UbergangssteCkerS mit Orientierungs-

licht wurde dem EinspruchsschriftsatZ beigefügt. 

Durch Entscheidung vom 3. Juli 1989 hat die Einspruchs-

abteilung das Patent widerrufen. 

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

Beschwerdeführerin am 5. September 1989 die vorliegende 

Beschwerde eingelegt. Eine Begründung wurde am 

8. November 1989 eingereicht. 

Auf einen Bescheid geinäi3 Artikel 110 (2) EPU hin, hat die 

Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 4. Oktober 1990 den 

folgenden Anspruch 1 eingereicht: 

11 1. Zwischenstecker mit 
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- 	einein Stecker (1) zuin Einstecken in eine Schutz- 

kontaktsteckdose, 

- 	einer auf der den Steckerstiften (2) abgewandten 

Seite des Steckers (1) angeordneten, zu diesem 

konzentrischen Platte (6), 

-- die parallel zurn Steckerboden angeordnet ist 

und 

-- 	in der eine Verbraucher-Steckdose (3) seitlich 

versetzt, exzentrisch liegt und derart 

angeordnet ist, daB deren Stiftkanàle (8) bis in 

den Bodenbereich des Schutzkontaktsteckers (1) 

reichen, sowie 

- 	einer oder mehreren eingebauten Zusatzeinrichtungen, 

die in dem durch den seitlichen Versatz gewonnenen 

Platz (10) auf oder in der Platte (6) angeordnet 

sind, dadurch gekennzeichnet, daB 

die Ausdehnung der Platte (6) in der Platten-

ebene den üblichen Abmessungen quadratischer 

oder runder Abdeckungen von Norin-Einfach-

Unterputz-Wandsteckdosen entspricht und 

die Verbraucher-Steckdose als Schutzkontakt-

steckdose (3) ausgebildet ist." 

Ansprüche 2 bis 4 (wie erteilt) sind vorn Anspruch 1 

abhàngig. 

VI. 	Die Beschwerdeführerin hat mi wesentlichen vorgebracht, 
daB der APSA Euro-Ubergangsstecker mit Orientierungslicht 
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(Bestell-Nr. 1022 L/1) der am nächsten kommende Stand der 
Technik sei. Die Druckschriften DE-A-1 465 770, DE-A- 

1 640 119 und EP-A-0 000 923, aus denen Zwischenstecker 

mit einer Schutzkontaktsteckdose als Verbraucher-Steckdose 

bekannt seien, zeigten nur Zwischensteckergehäuse, die in 

ihren Ausdehnungen Uber die Abmessungen der Abdeckungen 
von Norm-Einfach-Tjnterputz-Wandsteckdosen hinausgingen. 

Der Patentgegenstand böte eine möglichst hohe Kompaktheit 
mit einem maximal zur Verfügung stehenden Raum für die 

Zusatzeinrichtung, so daI3 mehrere Zwischenstecker neben-
einander bei in Reihe neben- oder übereinander 

angeordneten Norm-Einfach-tJnterputz-Wandsteckdosen 

verwendet werden könnten, ohne sich gegenseitig zu 

stären. 

Mit Schriftsatz voin 2. November 1990 hat die Beschwerde-

gegnerin eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Wilhelm 
Sauerwein, Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma APSA 

Elektrotechnische Fabrik eingereicht. Erklàrt wurde: "daB 

der Euro-Ubergangsstecker 1022 L auf dem Messestand meiner 

Firma anlässlich der Industrielnesse Hannover 1981 
öffentlich gezeigt worden ist. Dieser Stecker war mehrfach 

auf unserem Messestand ausgesteilt und öffentlich 
zugänglich. DarUberhinaus, erkläre ich, daB soiche Euro-

Ubergangsstecker mit Orientierungslicht schon seit 1981 

von uns angeboten und geliefert werden. Eine Nettopreis-

liste aus 1981 füge ich bei." 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents auf der Basis des mit Schriftsatz voin 

4. Oktober 1990 eingereichten Anspruchs 1. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der 

Beschwerde. 
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Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulässig. 

Unstrittig 1st der Euro-Ubergangsstecker 1022 L der Firma 

APSA als der am nãchsten kominende Stand der Technik zu 

betrachten. Es geht aus der eidesstattlichen Erklärung von 

Herrn Wilhelm Sauerwein hervor, daB dieser Stecker im 

Jahre 1981 der Of fentlichkeit zugãnglich war. Auf Seite 2 

der Nettopreisliste Nr. 1/81 der Firma APSA ist ein Euro-

Ubergangsstecker (Bestell-Nr. 1022/1 bzw. 1022/2) sowie 

ein Euro-Ubergangsstecker mit Orientierungslicht (Bestell-

Nr. 1022L/1 bzw. 1022L/2) abgebildet. Auf dem Steckerboden 

des dem Einspruchsschriftsatz beigefügten Musters sind 

"APSA" und 11 1022" gepràgt. Nach Auffassung der Kammer ist 
es kiar, daB dieses Muster aus einem Euro-Ubergangs-

stecker 1022 der Firma APSA mit einem eingebauten 

Orientierungslicht besteht, also tatsächlich ein Euro-

Ubergangsstecker mit Orientierungslicht 1022 L ist. Dies 

ist nicht seitens der Beschwerdeführerin bestritten. 

Der APSA 1022 L ist ein Zwischenstecker mit einem Stecker 

zum Einstecken in eine Schutzkontaktsteckdose, weicher 

Stecker jedoch keine Schutzkontakte aufweist. Auf der den 

Steckerstiften abgewandten Seite des Steckers befindet 

sich eine zu diesem konzentrisch angeordnete Platte, die 

parallel zum Steckerboden angeordnet 1st. Die Ausdehnung 

dieser Platte in der Plattenebene 1st nur geringfügig 

groBer als die Flãche der Einstecköffnung einer Schutz-

kontaktsteckdose. Eine Verbraucher-Eurosteckdose liegt 

exzentrisch in der Platte und ist derart angeordnet, daB 

deren Stiftkanàle bis in den Bodenbereich des Steckers 

reichen. Neben der Verbraucher-EurosteckdOSe ist em 

Orientierungslicht in der Platte eingebaut. 
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Der Zwischenstecker gemâB Anspruch 1 des Streitpatents 

unterscheidet sich von dem APSA 1022 L nur dadurch, daJ3 

die Ausdehnung der Platte in der Plattenebene den üblichen 

Abmessungen quadratischer oder runder Abdeckungen von 

Norm-Einfach-Unterputz-Wandsteckdosen entspricht (d. h. im 

Falle von quadratischen Abdeckungen 80 x 80 irun, siehe 

Spalte 3, Zeile 6 bis 10), und dai3 die Verbraucher-Steck-

dose als Schutzkontaktsteckdose und demzufolge der Stecker 

als richtiger Schutzkontaktstecker ausgebildet ist. 

Nach Auffassungder Kanuner wurde ein Fachmann, der den 

APSA 1022 L kennt, sich ohne weiteres die Frage stellen: 

Wenn schon mit einer Verbraucher-Eurosteckdose, waruin 

nicht auch mit einer Verbraucher-Schutzkontaktsteckdose? 

Bei der Verwirklichung dieser naheliegenden Idee erhä1t 

die Platte zwangsläufig eine groBere Ausdehnung in der 

Plattenebene, da sie neben dein Orientierungslicht eine 

Schutzkontaktsteckdose aufnehmen inul3. Dabei ist es ohne 

weiteres inôglich - und naheliegend - die Ausdehnung der 

Platte innerhaib der üblichen Abmessungen quadratischer 

Abdeckungen von Norm-Einfach-Unterputz-Wandsteckdosen zu 

halten, um einen freien Zugang zu eventuellen uninittelbar 

benachbarten Wandsteckdosen zu gewahrleisten. Es liegt auf 

der Hand, daB die Wahl einer Ausdehnung der Platte in der 

Plattenebene, die den ublichen Abmessungen quadratischer 

Abdeckungen solcher Wandsteckdosen entspricht, den im 

Rahmen der Normung maximal inOglichen Raum für Zusatzein-

richtungen zur Verfügung stellt. 

Zusammenfassend folgt nach Auffassung der Kanuner, daB sich 

der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in nahe-

liegender Weise aus dem von der Beschwerdegegnerin 

vorgebrachten Stand der Technik ergibt, so daB der in 

Artikel 100 (a) EPU genannte Einspruchsgrund der Aufrecht- 
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erhaltung des Streitpatents in dein beantragten geänderten 

Umfang entgegensteht. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Gescháftsstellenbeaintin: 	Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 
	

R. E. Persson 
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